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Praktikumsinformationen für die Fachausbildung BB / 

Berufstätigenform 
 
 
 

• Beginn des Praktikums im 2. Semester – frühestens nach den Weihnachtsferien 

• insgesamt 1200 Praktikumsstunden bis Ende 6.Semester 

• bei einem Praktikum müssen mindestens 120 Praktikumsstunden absolviert 
werden mit einem Wochenstundenausmaß von mindestens 15 Stunden 
 
 
 

• Praktikumsstellen finden:  
Bei Google folgende Broschüre vom Land Kärnten eingeben „Stationäre 
Dienstleistungsangebote für Menschen mit Behinderung in Kärnten“. In dieser 
Broschüre sind alle Behinderteneinrichtungen nach Bezirken aufgelistet. 
 

Für ein Pflegepraktikum bzw. UBV-Praktikum ist folgende Broschüre vom Land 
Kärnten bei Google zu empfehlen: „Pflegeheime in Kärnten nach Bezirken“. 
 
 

• 2 Pflichtbereiche müssen mindestens bis zum Fachniveau abgedeckt werden 
o Pflegepraktikum bzw. UBV-Praktikum 
o Werkstätte/Tagesstätte ODER Wohnbereich 

 
1 Pflichtbereich muss bis spätestens Ende des 3.Semesters gemacht worden 
sein! 

 
 
 

Pflichtbereich heißt, hier wird ein Praktikumsbericht geschrieben und man 
bekommt ins Semesterzeugnis eine Praktikumsnote;  
Der Praktikumsbericht muss 4 Wochen nach dem Praktikumsende abgegeben 
werden. Erfolgt die Abgabe später, gibt es automatisch eine Note schlechter.  
Wenn jedoch nach 3 Monaten kein Bericht abgegeben wird, muss dieses 
Pflichtpraktikum neuerlich gemacht werden! 
 
 
Praktikumsberichte müssen nach bestimmten Richtlinien, siehe Formulare 
„Praktikumsbericht Berufstätigenform Fachstufe“ und „Richtlinien zur Erstellung 
eines Praktikumsberichtes und zur Dokumentation zum Fachprojekt“, verfasst 
werden. 
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• Schriftliche Reflexion: In zwei Pflichtbereichen wird ein Praktikumsbericht 

verfasst. Nach allen anderen Praktika muss eine schriftliche Reflexion spätestens 

nach 4 Wochen abgegeben werden, nur dann gelten die Praktikumsstunden als 

geleistet. Richtlinien für die schriftliche Reflexion siehe Formular „Richtlinien für 

Reflexion Berufstätigenform Fachstufe“ 

 

• Vor jedem Praktikum ist 3 bis 4 Wochen das Formular „Ansuchen um 
Vermittlung eines Praktikumsplatzes“ ausgefüllt beim Praktikumsbetreuer der SOB 
Klagenfurt abzugeben. Während des Praktikums ist der/die Auszubildende unfall- 
und haftpflichtversichert.  
Der/die Auszubildende ist verpflichtet Unfälle bzw. Schäden sofort an den 
Praktikumsbetreuer zu melden, ansonsten verfällt der Versicherungsschutz. 
 
 

• Nach jedem Praktikum ist eine Praktikumsbestätigung abzugeben (siehe 
Formular: „Praktikumsbeurteilung Berufstätigenform“) sowie ein Bericht ODER eine 
schriftliche Reflexion. 
 
Beim Pflegepraktikum bzw. UBV-Praktikum wird zusätzlich noch das Formular 
„Bestätigung UBV“ abgegeben. 
 
 
 
 
 
 

• Bei Berufstätigkeit in einer Behinderteneinrichtung muss das Formular 
„Bestätigung Berufstätigkeit“ abgegeben werden. 
 
Spätestens bis Ende 5.Sem muss ein Bericht über die Berufstätigkeit nach den 
Richtlinien „Bericht über die Berufstätigkeit Fachstufe“ geschrieben werden. (keine 
Note nur einen Vermerk „Über Berufstätigkeit erfüllt“) 
 
Außerdem muss ein Pflegepraktikum bzw. UBV-Praktikum in einer anderen 
Einrichtung gemacht werden. – Informationen siehe Punkt „Pflichtbereiche“ 
 
 
 
 
 

• Alle Formulare und Richtlinien sind auf der Homepage www.sobs.at unter 
Schule/Praktikum Behindertenbegleitung zu finden. 
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